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Das Kloster St. Johann im Thurtal
1520-1555

Ursachen und Verlauf seines Verfalls

von JoHANN KECKEIS

(Fortsetzung.)

2. KAPITEL

Der Klostersturm und die Absetzung Abt Johann Steigers

Zu Beginn des Jahres 1528 waren aller Augen in der Eidgenossen-
schaft nach Bern gerichtet, wo man iber den Glauben disputierte.
Bern entschied sich fiir Zwingli, und das war von unabsehbarer Trag-
weite. Auch im Toggenburg rief dieser Entscheid ein vielfdltiges Echo
hervor. Krummenau und Kappel eréffneten den Bildersturm im Mai,
und trotz der Tagsatzung zu Luzern und der drohenden Haltung von
Schwyz ! fithrte 1hn Lichtensteig im August weiter. Das scharfe
Schreiben der Septembertagsatzung von Baden an Lichtensteig fruchtete
nichts. Entgegen der bestimmten FForderung der neun eidgendssischen
Orte, Bilder und Altire wieder auizustellen, leerten die Wildhauser
ihre Kirche 2, und nun war St. Johann zwischen die Puffer geraten,
die es zermalmen sollten.

Auf alle diese Ereignisse hin erwachte natiirlich in Abt Johann
ernste Besorgnis. Er traute der Lage nicht mehr und flichtete «die
silbernen Go6tzen und Monstrantzen » nach Feldkirch 3, und er tat gut.
Am Tage der Kreuzerh6hung 1528 schlug des Klosters Schicksalsstunde.
Die Chronisten stimmen alle darin iiberein, daf} es ein Stiirmen, Zer-
schlagen und Zerreilen war, was die jungen Gesellen an diesem Tag

! In Glarus « war derwyl jngerissen die zertrennung, daB sie niemands dahin
ordnen konnten» (Tschudi, S. 47 f.). Das kam den Bestrebungen der Toggen-
burger natirlich sehr zugute.

2 Miiller Theod., S. 83 fi.

3 Hottinger, 111, S. 427 f{.
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vollbrachten, nur Zwingli weill in seinem schon genannten Gutachten
das Ganze von Anfang bis zu Ende dullerst fein darzustellen: « Es
sind etlich jingling uf 10 oder 15 am abend (ist der 13. tag septembers
gwesen) in das miinster gangen ; und als die miinch gsungen, habend
sy ein birisch lied gsungen und die miinch verirrt ; demnach das
sacramenthiislin ufgethon und etlicher dryn gluget, aber niizid an-
geriirt noch veriandret. Sind doch des abend riatig worden niizid anze-
heben, damit man der trunkenheit sy nit verdenken mége. Morndel3
am 14. tag (was des heligen kriizes tag) rust der abbt zu mit dbbtlichem
pracht um ze kriiz und mel} halten ; als sy beducht, one not und ze
tratz. Kamend in die kilchen und griffend die gétzentaflen und altir
an. Do der Abt das gebdl erhort, kam er under die chorthiir ze sehen,
was es wir. Gabend jm die jingling kein unziichtig wort, weder das
einer sprach : Herr, wellend jrs mit uns haben ? Also floch der abbt
ins kloster und empfalch allen dieneren : Wenn die jiingling kdmind
(dann man schenkt allweg im kloster wyn) solltind sy jnen ze essen
und trinken geben, was sie hieschend ; und, bezaltind sy, wir wol und
gut ; wo nit, so solltind sy jnen niizid houschen. Also werchetend sy
die gotzen uf und die altir, und entfloch der abbt. Aber nachdem sy,
die jingling, vernommen, dal} es glych vergeben im kloster zuggangen
war ; habend sy nit eines hallers wert weder gnossen noch getrunken
noch entfiirt ; und dem abbt nach emboten (man sagt ouch, sin pferd
nachgeschickt) : sy sygend nit da, das sy jm weder an lyb noch an
gut schaden weelind ; moége deBhalb heim oder fiirer faren; aber er
habe die silbernen gétzen hinweg gethon, so wellend sy der hélzinen
ouch nit. Uf das sind mir durch die grafschaft hinab kommen, wie
man das kloster geschleizt » . Zwingli bezeichnet also als « mir », was
andere Chronisten, die ebenfalls auf seiner Seite standen, als Wahrheit
berichten ; daB etliche dem Abt von St. Johann «sine gotzen ul3 der
kirchen gestiirmt »2, dall sie «zierden und biiecher » zerschlugen 3,
Altar und Orgel zerrissen %, daB3 «alles ein gro3 rumor gab» 3 Hin-
gegen ist er der einzige, der von einer zweimaligen Heimsuchung des
Klosters berichtet, die andern wissen alle nur von den Vorgingen des
14. September zu berichten ; wie dem auch gewesen sei, es war eine

! Zwingli : Werke (Schuler-SchultheB) II 3, S. 24 f.
2 Kefler, S. 289.

3 Tschudi, S. 47 f.

4 Miles, S. 387.

5 Bullinger, 1I, S. 15.
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Tatsache : St. Johann war dem Bildersturm zum Opfer gefallen, und
die Folgen sollten bald eintreten.

Den fliehenden Abt erreichten die St. Johanner noch; er aber
wollte der Einladung zur Riickkehr nicht nachkommen, sondern eilte
zu FuB «iiber Ammon (Amdenerhshe) hinus» und verbrachte die
folgende Nacht «in einem stadel oder heugaden » ; dann zog er weiter
nach Glarus und Schwyz, sich personlich iiber die erlittene Schmach
zu beklagen. Der toggenburgische Landrat scheint das geahnt zu
haben, da er, wohl aus einem gewissen Angstgefiihl heraus, schon drei
Tage spiter durch eine Botschaft sich entschuldigte und versprach,
die Frevler zu bestrafen. Aber nun war fiir die Schwyzer das Ma@
voll ; sie hielten es fiir nétig, mit Waffengewalt einzugreifen und baten
um Hilfe. Sie schrieben an Ziirich, es moge sich der aufriihrerischen
Bauern nicht annehmen, «sunder ein triiw uffsihen uff sy haben ».
Uber die Ziichtigungsmittel, die zur Anwendung kommen sollten,
gaben sie ebenfalls Bescheid !. Da kamen sie aber schlecht an. Es
wurde ihnen folgende Antwort : « Solltet ihr die Leute zu St. Johann
oder anderswo (sofern sie sonst gutwillig und in duBerlichen, weltlichen
Dingen ihren Verpflichtungen nachkommen) deshalb, weil sie Altire
und Bilder aus der Kirche entfernt haben, was wir in Stadt und Land
als christlich gut und recht lehren, an Leib und Gut bestrafen wollen,
so werden wir das keineswegs zugeben, sondern uns dagegen wehren
und mit Leib und Gut uns fiir sie einsetzen. Aus eurem Vorhaben ist
leicht zu ersehen, daB ihr, wenn ihr die Toggenburger unterdriickt,
nachher dasselbe an uns und andern tun werdet. Hier kénnen wir
aber keineswegs nachgeben, wenn wir auch sonst als getreue Eid-
genossen jederzeit zur Verfiigung stehen » 2.

Darauf erwiderten die Schwyzer klar und deutlich : sie wiesen
den Verdacht, als ob sie in gleicher Weise gegen Ziirich vorgehen
wollten, zuriick. Noch viel weniger hitten sie im Sinne, jemandem
seine Untertanen abwendig zu machen. Ihr Vorhaben entspringe nur
dem Willen, die eigenen « Verwandten » gehorsam zu machen, wozu
sie doch befugt seien. Kraft der Biinde hitte Ziirich gar nicht das
Recht sie zu hindern, sondern es sollte ihnen eher dabei helfen 3. Die
Zircher hatten aber bereits 5000 Mann ausgehoben, «damitt was

1L c

2 Brief Ziirichs an Schwyz vom 28. September, abgedruckt bei Bullinger, 11,
S. 16 f. ‘

3 E.A. IV 1a, S. 1410 {.
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ynfiele man geriist were». Schon auf dem Tag zu Luzern am
23. September, wo man ebenfalls beschloB, an Ziirich zu schreiben,
wurde indes dem Eifer der Schwyzer ein Dampfer aufgesetzt. Man
erkannte die Gefahr eines Biirgerkrieges und wollte daher auf dem
Tag zu Baden nochmals dariiber beraten .

Am 28. September 1528 trat in der Badestadt an der Limmat die
Tagsatzung zusammen. Die Schwyzer erstatteten Bericht und fiigten
bei, daB sie solchen Vorfillen nicht mehr linger zusehen kénnten noch
wollten. Um Krieg und Aufruhr zu vermeiden, boten sich Basel,
Schaffhausen und Appenzell als Vermittler an, da Bern und Ziirich
sich einig waren, ihre Glaubensgenossen nicht bekriegen zu lassen. Die
drei Orte schlugen vor, einen neuen Tag anzusetzen, auf dem auch
Toggenburg mit bevollmichtigter Gesandtschaft erscheinen solle ;
kime dann mit Schwyz keine Vereinbarung zustande, so wollten sie
sofort ein rechtliches Verfahren einleiten und dafiir den Tag ansetzen 2.
Die Vermittlerorte wollten es bei dem geschworenen Landrecht von
1436 bleiben lassen, woriiber die Toggenburger Brief und Siegel vor-
gewiesen hatten ; dessen sollten die Schwyzer zufrieden sein3. In
diesem Landrecht hatten sich die Toggenburger zwar die Freiheit vor-
behalten, sich mit « friilnden, stetten oder andern liitten » zu verbinden,
jedoch unbeschadet dieses Freundschaftsbundes mit den beiden Orten 4.
Schwyz und Glarus hatten aber in St. Johann die Schirmherrschaft.
Da sich nun die Toggenburger mit den Ziirchern zugunsten der Neu-
glaubigen in St. Johann gegen die Schwyzer verbanden, hatten diese
ein Einspracherecht. Zirich hatte iiberhaupt keine Herrschaftsrechte
im Toggenburg ; es war einfach seine Machtpolitik, die Vertrige aus
dem Glauben léste, die sich unter Rechtsbruch bis an den Bodensee
vorschieben wollte. 3 Immerhin ist wohl zu unterscheiden zwischen
St. Johannergebiet, wo die Schwyzer Schirmherren waren, und dem
St. Gallergebiet, wo sie diese Rechte nicht hatten, wenn auch ihre recht-

v Miiller Theod., S. 87.

2E.A. IV 1a, S. 1407.

3 Vgl. Bullinger, 11, S. 17 ; noch immer schienen die Ziircher den Entscheid
der Toggenburger von 1436 nicht vergessen zu haben. Wie ein nochmaliger Vor-
wurf klingt das Wort Bullingers : « So erfuhren die Toggenburger, was sie gutes
getan vor dem Ziirichkrieg, als sie damals lieber bei den Landern als bei der
Stadt Zirich sein wollten ».

4 Sta. Rubr. 85, Fasz. 46. Diese Kopie ist vom 11. April 1437 datiert.

5 Vgl. Kokler Walter, Huldreich Zwingli, Frauenfeld und Leipzig, o. J.,
Die Schweiz im deutschen Geistesleben, Bd. 9, S. 70.
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liche Stellung hier durch die Ubernahme der Schirmvogtei St. Johanns
gewachsen war .

Am bestimmten Tag trat die Tagsatzung in Baden wieder zu-
sammen, ohne aber ihr Ziel zu erreichen ; weder die Vermittler, noch
die tbrigen neun Orte, an welche Schwyz sich wandte, konnten die
Einigung zwischen St. Gallen, St. Johann und der Grafschaft Toggen-
burg zustande bringen. Man entschied, Schwyz solle den Rechtsweg
einschlagen und kdnne seine Forderungen weiter geltend machen, wenn
ihm ein Spruch unbillig vorkime, nach welchem die Frevler nicht
bestraft wiirden. Inzwischen wurde den Toggenburgern geboten, keine
religicsen Neuerungen vorzunehmen, dem Abt und jedem andern,
der es begehrte, freies Geleite zu geben ®. Darum aber kiimmerten
sich die Toggenburger wenig, denn am 13. Februar 1529 traten evange-
lische Prediger und Landrat in Lichtensteig zu einer Synode zusammen
und stellten eine den neuen religiésen Anschauungen entsprechende
Kirchenverfassung fiir die Landschaft auf, welche einen gewissen Ab-
schluB der Unruhen bildete 2.

Damit sind wir aber den Ereignissen im Gotteshaus zu St. Johann
etwas vorausgeeilt. Den Abt verlieBen wir auf seiner Klagereise nach
Schwyz und Glarus. V. Arx folgend schreibt auch Rothenflue ¢, daB
der Abt inzwischen wieder in sein Kloster zuriickgekehrt sei. Dort
zwang ihn der toggenburgische Landrat, sich unter seine Obhut zu
begeben, setzte eigenmichtig einen Klosterverwalter und versprach
jedem Monch, der das Kloster verlasse, ein Bett und 300 fl. Dagegen
verwahrte sich natiirlich der Abt und zog mit den treu gebliebenen
Monchen nach seinen {iiberrheinischen Besitzungen; «cui quid in
animo sit, satis indicat fugae celeritas, quamquam non fugisse eum,
sed abiisse sui referunt », schrieb Vadian am 19. Oktober 1528 an
Ambr. Blaurer, den Reformator von Konstanz® Die Schwyzer und
Glarner schickten einen Amtmann in das Kloster, der an des Abtes
Stelle haushalten sollte. Die Landleute aber «fertigitend » ihn wieder

1 Vgl. Muller Jos., S. 422, Anm. 1. Miiller Theod. macht diesen Unterschied
nicht S. 86 ff.

2 E.A. IV 1a, S. 1423. 8 Vgl. Wegelin, 11, S. 42 fi.

4 u. Arx, 11, S. 580 ; Rothenflue, S. 61.

5 Bullinger, 11, S. 18 ; Vadianische Briefsammlung, MVG. XXVIII (1902),
S. 136 ; er sagt dies im AnschluB an die Nachricht von der Ubersiedlung iiber
den Rhein. Der Zeitpunkt diirfte also mit Bullingers Bericht ziemlich tiberein-
stimmen, laut welchem Johann nach der Badener Tagsatzung vom 28. September
nach Feldkirch gezogen sein soll.
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heim ! und setzten Kasp. Miilistein, einen Land:mann, zum Schaffner,
kauften die Monche aus «und hieltend da huB » 2.

Wie verhielten sich in dieser Zeit die Moénche ? Konrad Emis-
egger, der wahrscheinlich 1526 beim Religionsgesprach zu Baden an-
wesend war 3, erster Prediger der evangelischen Gemeinde zu St. Johann,
war ein fritherer Konventual ; die Altgliubigen pflegten ihn « Tara-
pfatf » zu nennen* Zu Beginn des schon einmal zitierten Kreuz-
verhérs zu St. Johann (3. April 1536) finden wir alle Konventualen
aufgezdhlt. Auch dieses Protokoll bestitigt Konrad Emisegger als
Pradikanten, und als weitere Abtriinnige nennt es fr. Bernardinus (?)
Hager, fr. Gregorius Miiller und fr. Hieron. Schiri® Der Brief des
lichtensteigischen Stadtschreibers an Zwingli itiber die Ménche zu
St. Johann, laut welchem nur Hans Farer und Cornelius (Aspach) mit
dem Abt gegangen wiren, nennt noch drei weitere Namen von Ménchen,
die im Kloster geblieben waren und sich erboten, «bi der lantschaft
zu pliben, sich mit inen zu verainigen » : Ros, Heinrich und Michel é.
Wie aus Urkunden der ersten Halfte der 40er Jahre zu entnehmen
ist, scheint auch Konrad Stricker mit dem Abt weggezogen zu sein,
mit Cornelius als Giiterverwalter im Vorarlberg zu amten 7. Uber die
einzelnen Apostaten ist nur wenig oder gar nichts bekannt. Der
Konventherr Michel war noch 1523 Pfarrer zu Peterzell und vertrat
als solcher am 6. September des Klosters Sache gegen einige Unter-

! Damals mag passiert sein, was Salat (S. 210 f.) vom Jahre 1529 berichtet :
« Da versammlet sich ein anzahl buren, iiberfielend die Rathsbothen in St. Johanns
HuB mit vil groben unziichtigen worten gigen ihm, wer ihn hete so frefend
gemacht, daB er ohn gleit zu ihnen komen doérffte und under sy, dermas, daB er
lybs und libenB nit sicher waB ». Wegelin (II, S. 39 f., Anm. 15) weill dieses
Ereignis nicht zu plazieren ; Rothenflue (S. 60) teilt es mit v. drx (II, S. 525)
dem 14. September zu. Andere Chronisten berichten dariiber gar nichts. Am
28. Mai 1529 klagte Schwyz zu Luzern, wie die Toggenburger den Vogt GeiGer,
den es kiirzlich wegen der Anstinde mit dem Abt zu St. Johann in giitlicher
Mitteilung dahin gesendet, beschimpft und im Kloster iiberfallen, soda8 er kaum
mit dem Leben davongekommen sei (E. A. IV 1b, S. 201 f.). Dies diirfte der
Beweis sein, daB8 die Affire, welche Salat erzihlt, schon am richtigen Platz steht
und sich nicht gleichzeitig mit dem Klosteriiberfall ereignete.

? Bullinger, 11, S. 18.

3 E.A. IV 1a, S. 933: « Conradus Empfiger im Thurtal (?)».

4 Rothenflue, S. 61.

5 Sta. W II 11, fol. 143r.

8 Zwingli : Werke X, S. 88 ; auf jeden Fall ist nicht zutreffend, was Rothenflue
(61) schreibt, Emisegger sei als einziger zuriickgeblieben, habe Kutten und Orden
abgelegt und geheiratet.

7 Innsbruck : Walgew-Buch 2, fol. 34r; er habe mit Aspach das Gut gefliichtet.
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tanen, die sich weigerten, die Fastnachthennen abzugeben!. Aus
Beilagen zum Abschied vom 17. Juni 1549 erfahren wir, da Konrad
Emisegger, Pfarrer zu St. Johann, ausgekauft worden mit dem Gut
« zum Staffel ob der Gassen » und Greg. Miiller mit einer Wiese « Schul-
wvB » genannt 2. Das klingt freilich etwas anders, als die versprochenen
300 gl. Dieser Gorius Miiller wohnte anscheinend noch 1536 im
Kloster, hatte aber inzwischen geheiratet, und seine Frau sollte in der
Klostergeschichte noch eine traurige Rolle spielen3. Hieron. Schiri
sah 1538 seinen Fehltritt ein und bat vor Abt Diethelm von St. Gallen
auf Grund der Absolution, die er vom Ordinarius erhalten, wieder ins
Kloster aufgenommen zu werden. Diethelm ordnete die Wiederauf-
nahme an, und schon am folgenden Tage schrieb ihm Abt Jakob
zuriick, sie sei erfolgt 4. Wo er sich in der Zwischenzeit aufgehalten,
ist unbekannt.

Drei Monche waren noch iibrig nach dieser Katastrophe, und
diese waren auBer Landes. Das geschilderte Ereignis diente als ab-
schreckendes Beispiel ; «ne quid sibi, quale abbati ad s. Joannis in
Turtelio contingeret », rieten die Verwandten und Freunde dem Abt
Theodul Schlegel in Chur, die Wertgegenstinde zu fliichten und selbst
nicht mehr zu zégern 5. Der traurige Lohn, der Abt Schlegel fiir das
Ausharren auf seinem Posten wurde, ist bekannt.

Cornelius Aspach und Konrad Stricker werden 1533 als Pfarr-
herren an der Klus genannt® Von Hans Forrer héren wir nichts
mehr ; Abt Johann war 1530 neben den Abten von Bregenz und Peters-
hausen an der Wahl Diethelm Blarers zum Abt von St. Gallen
beteiligt 7.

Die Vorarlberger Gotteshausleute wuBten die Notlage dieser
Fliichtlinge und ihre Anwesenheit im Lande zu ihrem Nutzen aus-
zuwerten. Auf Anraten ihrer Amtleute verkauften Abt und Konvent
am 18. Dezember 1528 den Kirchgenossen von Go6tzis um 1100 gl. das
Patronat und den dortigen Kirchensatz samt dem groflen und kleinen
Zehnten und den sonstigen Gerechtigkeiten in der Pfarre ; die Kirch-
genossen verpflichteten sich, dieses Kapital in fiinf Jahresterminen

Sta. XVIII, S. 883 H.

Kantonsarchiv Schwyz, E. A. VIII, Nr. 608, Beilage III.
Sta. F 1549, S. 493 ff. und W II 11, fol. 143 f.

G. Kr. W II 18, Nr. 190 und Sta. F. 1549, S. 749 fi.
Eichhorn, Episcopatus Curiensis, St. Blasien 1797, S. 323 f.
Sta. W II 11, fol. 1.

Sta. B 307, S. 530.

5 ® Y ol W o -
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abzuzahlen, je am 2. Februar 250 gl. und 1533 noch die restlichen
100 gl.'. Fortan war das Patronat immer bei der Gemeinde 2.
Wihrend dieser Zeit gelangte Abt Johann an den Kaiser, sein
Kloster war ja ein Reichskloster, und Karl V. nahm am 16. Juli 1530
mit schonen Worten das Kloster mit allen seinen Privilegien und
Giitern unter seinen Schutz 3. Der Vogt und Hubmeister zu Feldkirch
erhielt aus AnlaBl dieses Briefes an den Kaiser im Oktober desselben
Jahres ein Schreiben : so lange sich der Abt dem Orden gemil halte,
habe er sich fiir ihn einzusetzen, daB ihm in seinem Verwaltungs-
gebiete Zinsen und Zehnten ordnungsgemiB entrichtet wiirden 4.
Aber in der Eidgenossenschaft vermochte nichts, den Grundsitzen
der Neuerer wirksam entgegenzuarbeiten ; viele uneinige Tagsatzungen
warteten eines Ergebnisses, der gegenseitige Hal3 einer Entspannung.
1529 {iberwogen noch einmal die friedlichen Tendenzen, aber die
Ereignisse des ersten Landfriedens reizten nur zu endgiiltigem Ent-
scheid. Die Toggenburger betrieben eifrig den Loskauf ihrer Land-
schaft aus den Handen des Abtes von St. Gallen, und Ziirich fiihrte
diese Politik. Die Schwyzer aber pochten auf ihre Schirmherrschaft
iiber das Gotteshaus St. Johann, die sie besiaBlen, und zwar mit hohen
und niederen Gerichten. Aus dem Loskauf der Grafschaft wiirde ihnen
unleidlicher Nachteil erwachsen 8. In seinem bauerlichen Selbstver-
trauen bestritt ihnen aber Zwingli, der aus revolutiondrem Untertanen-
gebliite entstammte ®, die schirmherrlichen Rechte. Zweifellos hatten
die Abte von St. Gallen und St. Johann das Recht, die Schirmvogtei
den beiden Orten zu iibertragen, ohne die Gotteshausleute zu fragen ;
so war es bisher immer geschehen. Zwingli warf den Schwyzern vor,
sich nicht um das Mitspracherecht der Glarner zu kiimmern. Diese
hatten nach dem entscheidenden Ubertritt Berns die neue Lehre an-
genommen ; doch schreibt Val. Tschudi nicht von ungefihr : « denn
wir, so inen (den Schwyzern) solichs helfen solten weren, hattend mit
eigner zwytracht vil zuo vil zuo schaffen»?. Zwingli, der in seiner

1 Brief und Revers im Pfarrarch. Go6tzis im Landesarchiv Bregenz.

® Ulmer And., Geschichtliche Daten zu den Seelsorgsorten Vorarlbergs,
Alemania II 1927/28, S. 84.

3 Sta. XVIII, S. 67 f. 4 Innsbruck : Walgew-Buch 1, fol. 94r.

5 Muiiller Theod., S. 190 f.; Brief an Ziirich vom 19. September 1530,
E. A. IV 1b, S. 827.

8 Durrer Robert, Die Schweizergarde in Rom und die Schweizer in papst-
lichen Diensten I, Luzern 1927, S. 218.

? Dierauer, 111, S. 86 ; Tschudi Val., S. 49.
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Gewaltpolitik iiber alle Rechte der Abtei St. Gallen hinwegging, wollte
hier auf einen Vertrag pochen; recht war ihm eben das, was der
neuen Lehre diente. Wenn der Ziircher Reformator behauptete, der
Abt hitte die Schirmherrschaft seit etwa 100 Jahren nicht mehr ein-
gehalten, sind dazu zwei Dinge zu bemerken : die Abte von St. Gallen
waren erst 52 Jahre Schirmherren iiber St. Johann, und wenn sie in
dieser Zeit nicht eingreifen muflten, ist das wohl den Zeitlaufen zuzu-
schreiben 1.

Nach den Niederlagen bei Kappel und am Gubel kam es in Deinikon
zunichst zum Frieden zwischen Ziirich und den fiunf Orten ; Ende
Januar 1532 war der zweite Landfriede hergestellt. Zu den Gebieten
aber, die vom Frieden ausgeschlossen, d. h. den alleinigen Entschei-
dungen der fiinf Orte in Recht und Strafe vorbehalten waren, zihlte
auch das Toggenburg®. Der Abt von St. Gallen hatte hier eben
alleiniges Herrschaftsrecht und die altglaubigen Orte unterstiitzten
ihn dabei. Er forderte die Riickgabe seines Besitzes. Zu Rapperswil
wurde am 30. April bestimmt, daB der Abt seine Rechtsame wieder
ungestort in Besitz nehmen diirfe ; von den 1000 gl., welche die Toggen-
burger bereits an die Lésung der Grafschaft bezahlt hatten, ward die
Hilfte vergiitet ®. Desgleichen durfte der Herr von St. Johann sein
Gotteshaus und seinen Besitz wieder zu Handen nehmen und die
kirchlichen Zeremonien dort wieder ausiiben. War von seinen Giitern
etwas entfremdet, so hatten Schwyz und Glarus, wenn nétig sogar
mit rechtlicher Belangung, dafiir zu sorgen, dal3 es wieder zuriickkam.
Die Pridikanten hatten den Abt in seinem Gotteshaus unbehelligt
zu lassen 4.

Wie der Abt von St. Gallen nur Schritt fiir Schritt seine Rechte
durchsetzte, so erging es auch dem Abt von St. Johann. Am
29. August 1532 stellte zwar Abt Diethelm im Verein mit Schwyz und
Glarus zu Wil klare Bestimmungen auf iiber das Verhiltnis des Abtes
zu seinen Untertanen : die Gotteshausleute, auch zu Peterzell, mullten
den Abt wieder in seinen Besitz kommen und im Gotteshaus wieder
die katholische Religion ausiiben lassen. Wenn in den einzelnen

1 Zwinglis Vorwiirfe vgl. Zwingli: Werke (Schuler-SchultheB) I1 3, S. 26.
Wie sich Zwingli im Grunde um Recht und Unrecht in dieser St. Johanner An-
gelegenheit kiimmerte, beweist der letzte Satz seines Gutachtens: « Aber es ist
alles fiirwitz». Vgl. auch Kéhler Walter, H. Zwingli, Die Schweiz im deutschen
Geistesleben, Bd. 9, S. 67 f.

2 Dierauer, 111, S. 207 fi.

3 Wegelin, 1I, S. 85 f. i+ E.A. IV 1b, S. 1332 {.
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Pfarreien Leute waren, welche die Messe wiinschten, hatte man sie
dabei zu belassen, ebenso diejenigen, die sich fiir die neue Lehre ent-
schieden hatten. Fiir die Pfrundnutzung war die Anzahl der Leute
maBgebend ; allfdllige Streitigkeiten hatten Landvogt und Landrat
zu entscheiden. Wie es der st. gallische Abt den Toggenburgern zu-
gegeben, bestimmte auch der Abt von St. Johann fiir Rat und Gericht
die eine, die Gemeinden die andere Hilfte der Mitglieder. Die dbtischen
Gerichtsgemeinden durften je vier Manner zu einem Ammann und
zu einem Weibel vorschlagen, von denen der Abt einen einzusetzen
hatte. Frevel, BuBen und Strafgelder von hohen und niederen Gerichten
wurden fortan zwischen Abt und Gemeinden geteilt ; aber auch von
den Kosten hatte jeder Teil die Hilfte zu tragen. Jeder Fall wurde
von zwel Midnnern abgeschitzt, deren einer aus den Amtleuten des
Abtes war, der andere ein von den Erben des Verstorbenen aus dessen
Gericht Gewihlter. Zwei Drittel der abgeschitzten Summe fielen dann
an die Erben. Den Monchen muBte die versprochene Aussteuer gegeben
werden, mit der besondern Bestimmung, daB der Abt dem Gorius
Miiller fir seine Behausung soviel zu geben hatte, wie zwei Minner,
je einer aus jeder Partei, als geniigend erkannten. In derselben Weise
sollte die Wohnstdtte des Priadikanten gepriift werden, wenn ihn der
Abt nicht mehr im Kloster haben wollte. Zu Peterzell konnte Abt
Johann entweder die Pfriinde oder die « gemeinde behusung » zu seinen
Handen nehmen ; das eine von beiden ward fiir den Priddikanten
bestimmt. Vogte, Schaffner und Amtleute hatten dem Abt Rechnung
zu geben. Ausstehendes durfte er im Weigerungsfalle auf dem Rechts-
wege einfordern. Der Schirm, den der Abt von Schwyz und Glarus
angenommen, wurde als nichtig erklirt ; auf vier Jahre iibernahm der
Abt von St. Gallen in provisorischer Weise wiederum die Schirm-
herrschaft ; danach wurde es seinem Willen anheimgestellt, sie weiter
zu behalten oder nicht. Alle St. Johanner Amtleute und Weibel wurden
verpflichtet, dem Abt zu schwoéren!. Der Abt von St. Gallen sagte
zwar der Annahme der Schirmherrschaft um der Einigkeit willen zu,
behielt sich aber die Beratung mit den vier Schirmorten vor, ohne die
er nichts entscheiden wollte .

Es klingt wie bittere Ironie, wenn es ein Vierteljahr spiter heif3t,
dall die Toggenburger den Abt von St. Johann so sehr schidigten,

1 Sta. F 1549, S. 493 ff.
2 Aktensammlung IV 1861 ; Zirich kam dabei kaum in Frage.
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daB Uri, Unterwalden und Zug sich genétigt sahen, beim Landvogt
zu intervenieren !. Die Uneinigkeiten wurden dadurch nicht beseitigt.
Abt Johann wandte sich an Schwyz und Glarus. Wegen MiBverstind-
nisses des Wiler Abschiedes, meinte er, seien die Streitigkeiten ent-
standen ; man mochte ihm behilflich sein, die dort gefillte Entscheidung
zu erliutern. So traten am 6. Midrz 1533 die Abgeordneten in Wesen
zusammen, die Angelegenheit wieder in Giite beizulegen. Der Wiler
Entscheid wurde wiederholt und stellenweise prizisiert. Uber die aus-
gesteuerten Monche hie es, das Gut, das sie erhalten, soweit es noch
vorhanden wire, solle die ndchsten vier Jahre in Gewahrsam gelegt
werden, seien es Zinsbriefe oder liegende Giiter. Kam einer in Not,
sollten ihm 60 gl. ohne Pflicht zur Wiedererstattung gegeben werden 2.
Dieser Vertrag sollte « anfangen, dauern und ausgehen wie der Vertrag,
den der Abt von St. Gallen mit seinen Landleuten aufgerichtet »,
d. h. vier Jahre® Die Ubersiedlung von Feldkirch zuriick nach
St. Johann ging aber nicht ohne weiteres vor sich ; den beiden Kon-
ventualen gefiel anscheinend das freiere Leben, denn es entspann sich
ein Streit, bei dem selbst der Bischof eingreifen muBte, bis er schlieB-
lich durch den Tod des einen gegenstandslos wurde.

Am 1. Mirz 1533 lieBen sich Corn. Aspach und Konr. Stricker
von Stadtammann und Rat zu Feldkirch durch ein « fiirgeschrift »
beim Bischof als gute, alte Biirger von Feldkirch und treue Glieder
ihres Ordens ausweisen ¢, Aus einem Brief des oberdsterreichischen
Statthalters an Vogt Ulrich v. Schellenberg in Feldkirch erfahren wir,
weshalb dies geschah. Abt Johann hatte ndmlich eine Supplik ein-
gereicht, worauf der Vogt beauftragt wurde, die beiden ausfindig zu
machen und zu untersuchen, ob sich die Sache der Supplik gemiB
verhalte ; wenn ja, dann sollten die beiden ihrem Kloster das Weg-
gefithrte zuriickerstatten und selbst wieder ins Kloster zuriickkehren 8.

Konrad und Cornelius wuBlten anscheinend um jede Bemiihung
des Abtes herumzukommen, denn schon einen Monat spiter wurde
der Vogt von Feldkirch beauftragt, die Konventualen samt all ihrem
Besitz zu schiitzen und bis auf weitern Bescheid in ihrem Gebiete ver-
weilen zu lassen®. Zu gleicher Zeit unterrichtete die Innsbrucker
Regierung den Rat von Schwyz iiber die Griinde, welche die beiden

LE. A IV 1 S. 2 *L.c, S. 32ff

3 L. c., und Wegelin, 11, S. 98. 4 G. Kr. W II 18, Nr. 80.
b Brief vom 22. Marz 1533, Innsbruck: Walgew-Buch 2, fol. 24r.
¢ Brief vom 17. April 1533, L. c.
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Ménche von der Riickkehr nach St. Johann abhielten. Innsbruck
forderte den Schutz fiir alle Gotteshauser und Klosterleute, die dem
Orden und der Profe3 gemdB lebten. Doch konnte es Innsbruck nicht
verstehen — da doch der Abt gemaB dem in der Eidgenossenschaft
jiingst geschlossenen Vertrag wieder eingesetzt sei — « wie es doch gee,
daz der zwinglisch predicant noch im gotshauf3 predige und der gots-
dienst darinn nit versichert sonnder auch in annder weg wider die
regel und satzung des ordens gehandlet werde. Darumb sich dann
gedacht zwen convent brueder wider in daz gotshaull zu thun ver-
widern »!. Ende Mai war auf dieses Schreiben noch keine Antwort
eingetroffen, aber schon vorher hatten die Schwyzer begehrt, dem
Abt alle Zinsen, Renten und Giilten zu entrichten, die zu seinem
Unterhalt dienten 2 ; der Aufforderung zur Riickkehr waren die beiden
Konventualen mit den genannten Griinden begegnet, und so konnte
die Regierung jetzt nur bedingungsweise antworten : « Ist der zwing-
lische Prediger nicht mehr im Kloster, sind Gottesdienst und ordens-
gemiBes Leben gesichert, sollen die zwei Briider zuriickkehren. Dem
Abt missen Zinsen, Renten und Giilten ausgerichtet werden, aber nur
solange sich das Kloster dem Orden gemiB hilt. Wird der Gottes-
dienst gemindert, oder reilt die lutherische Sekte ein, werden die
Nutzungen abgeschlagen. Ist aber der zwinglische Prediger noch im
Kloster «oder sonst ainich lutterisch wesen darinn eingewurtzelt »,
dann sollen die Nutzungen den zwei Briidern zu ihrem Unterhalt aus-
gerichtet werden, sofern sie ordensgemil leben 2.

Diese Streitfrage zwischen Abt und Briidern beizulegen, setzte
der Bischof von Konstanz auf den 17. Juli einen Tag an. Vogt Ulrich
wurde beauftragt, den beiden fir die Verhandlungen einen Vertreter
beizugeben, da sie sich nicht ganz unberechtigt auBerhalb des Klosters
aufhielten, dessen Einkiinfte teilweise aus der Herrschaft Feldkirch
flossen 4. Als Beistand erkor dieser den Landammann von Rankweil,
Hans Schatzmann, und gab ihnen ein Begleitschreiben mit, in dem er
den Bischof bat, nicht zu gestatten, daB der Abt sie zu «ainicher un-
zymlichen handlung dringe » 3. Inzwischen war dem Bischof aus glaub-

1 Brief vom 17. April 1533, 1. c.

? Diese waren niamlich zuriickbehalten worden, bis die Ordnung im Gottes-
haus wiederhergestellt sei; G. Kr. W II 18, Nr. 76.

% Brief vom 31. Mai 1533, Innsbruck : Walgew-Buch 2, fol. 27.

4 Brief vom 6. Juli 1533, 1. c. fol. 28v.

§ G. Kr. W II 18, Nr. 78.
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wiirdiger Quelle zugekommen, daf3 die Ordnung in St. Johann wieder
hergestellt sei und der Abt in seiner Wiirde stehe. So konnte er auf
der beiden Bitten um giitliches Einsehen keine Riicksicht nehmen,
«denn jeder Religiose wohnt nirgends billiger als in seinem Kloster » ;
er fillte einen dem Nutzen des Gotteshauses gemidBen Spruch, dem
aber die beiden Konventualen nicht nachkamen.

Abt Johann gedachte bei einigen eidgensssischen Orten zu klagen 1.
Das wire aber gegen die Erbeinung gewesen, die am 7. Februar 1511
zu Baden zwischen Maximilian I. und den 12 Orten samt Stadt und
Stift St. Gallen und Appenzell abgeschlossen worden war, laut welcher
Lehen vor dem Lehenherrn nach Lehenrecht, Erbfall, « gelegne gueter,
frivel und kleinfueg geltschulden und dgl. in den gerichten und enden,
da die gueter gelegen oder die friavel beschehen sein », beurteilt werden
sollten. Wollte einer appellieren, so hatte er das « fiir desselben gerichts,
in dem die weren ergangen, nechsten Obrigkeit » zu tun 2. Es war
also eine deutliche Begrenzung der Vollmachten da ; darauf machte
der Bischof im selben Briefe aufmerksam und erbat aus diesem Grunde
die vorarlbergischen Gewalten, dafiir zu sorgen, daB die beiden seinem
Entscheid nachkimen.

Anfangs September waren Konrad und Cornelius noch immer
nicht im Kloster, obwohl sie bei der heiligen rémischen Kirche und
ihrem Orden bleiben wollten. Da noch andere fern vom Gotteshaus
auf ithren Pfarren salen, stand das Gotteshaus vor dem Zerfall, nach-
dem zwei Drittel abgefallen waren. Ungeachtet aller frithern Be-
stimmungen ? sollte daher der Abt Mittel und Wege suchen, nach und
nach andere taugliche Personen und « Jungen » als Konventualen auf-
zunehmen, mit ihnen «die hl. christl. Kirche » und die Ordenspflichten
aufrecht zu halten, das Gotteshaus wieder zu mehren und in Ehre
und Wiirde zu verwalten 4.

Der Bischof hatte sich jetzt nur scheinbar damit abgefunden, daB
die beiden weiter als Pfarrherren in der Klus walteten. In Wirklich-
keit war dem nicht so. Denn schon eine Woche vorher hatte die Inns-
brucker Regierung durch Vogt v. Schellenberg Beschwerdeartikel der
beiden Konventualen erhalten, aus denen hervorging, daB} die Restitu-

1 L. c., Nr. 76.

2 E. A TII Abt. 2, S. 1346, weren = ungerechte Entscheide.

3 Anscheinend hatte sich der Abt durch ein fritheres Instrument anders
verpflichtet gegeniiber seinem Konvent.

4 Brief vom 1. September 1533, G. Kr. W II 18, Nr. 79.



— 145 —

tion noch nicht allseitig erfolgt war, ein Grund, weshalb die Konven-
tualen dem Abschied nicht nachgekommen waren. V. Schellenberg
hatte iiber folgende Punkte genau nach Innsbruck zu berichten : ob
im Kloster die iiblichen Gottesdienste und das goéttliche Amt gesungen
werden ; ob dies «on besorgung leiblicher geferlichkeit » vollzogen
werden konne ; ob dem Abt bei der hl. Messe Verachtung und Schmach
geschehen sei und durch wen ; ob im Kloster ein zwinglischer Prediger
erhalten werde 1.

Nicht nur die laufenden Einkunfte des Gotteshauses, sondern auch
seine « ornata, klainater, haylthum, silbergeschirr, brieflich gerechtig-
keit und annders », welches der Abt «in verganngen pewrischen auf-
stannd zu burgermaister unnd rat der statt Veldtkirch hannden
behaltnus weise geflechnet », hatten die beiden Konventualen in Arrest
legen lassen, sodaB schlieBlich mit Abt Johann der Erwihlte von
Konstanz (Johann IV. von Lupfen), der Graf von Sulz, Landammann
und Rat von Schwyz bei der Regierung in Innsbruck um Aufhebung
des Arrestes baten ; diese aber wollte von ihrem Vogt zu Feldkirch
erst Antwort haben auf den ihm am 11. September zugestellten Frage-
bogen 2.

Eine Woche spiter setzte Bischof Johann definitive Bestimmungen
fest, um den Streit zwischen dem Abt und seinen beiden Konventualen
endlich beizulegen : Konr. Stricker sollte auf seiner Pfarrei bleiben
und des Gotteshauses Einkiinfte vorlaufig noch besorgen. Corn. Aspach
sollte sich ins Kloster verfiigen und dem Abt gehorsam bleiben. Der
Abt mubBte ihn in Giite aufnehmen. Fr. Cornelius scheint sich irgendwie
ganz besondern Hall zugezogen zu haben, da die oberdsterreichische
Regierung an v. Schellenberg die Frage richtete, ob er wirklich «sich
ainicher gegrundten gefarlichait seins leibs unnd lebens pillichen zu
besorgen habe », wenn er in das Kloster zuriickkehre 3. Gliicklicher-
weise war aber der Zwist schon beigelegt, als der Bischof diesen Ent-
scheid traf, da laut eines Briefes vom 30. Oktober Cornelius « mit tod
abganngen » war 4.

Weiter bestimmte der Bischof, daB die Einkiinfte des Vorarlbergs
im Hause zu Feldkirch zu sammeln und aufzubewahren, aber zum
nétigen Unterhalt des Gotteshauses zu verwenden seien. Was iibrig

! Brief vom 11. September 1533, Innsbruck: Walgew-Buch 2, fol. 32.

2 Brief vom 30. Oktober 1533, 1. c. fol. 33r; siehe auch vorige Anmerkung.
3 Brief vom 1. September 1533, G. Kr. W II 18, Nr. 79.

4 Brief vom 11. September 1533, Innsbruck : Walgew-Buch 2, fol. 32.
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blieb, hatte ohne Widerrede zur Verfiigung des Abtes zu stehen. Der
Prilat und der Amtmann in Feldkirch erhielten die Schliissel zu dieser
Behausung und zum dortigen Weinkeller, damit der nétige Wein jeder-
zeit nach St. Johann geschafft werden konnte. Der eine Schliissel zu
den Wertgegenstinden und Aktenstiicken wurde dem Abt, der andere
Konr. Stricker zugesprochen. Einige Tisch- und Ehrenbecher waren
zur Haushaltung des Abtes schon jetzt ins Kloster zu senden. Bei
eventuellen Streitigkeiten muBten dem Abt die nétigen Urkunden aus-
gehindigt werden, der sie aber nachher wieder zuriickzulegen ver-
pflichtet war 1.

So nahm der Streit mit den selbstherrlichen Ménchen ein Ende,
aber noch war der Giiterarrest nicht aufgehoben, und die Innsbrucker
Regierung war noch immer nicht dazu zu bewegen. Noch am Vortage
des Weihnachtsfestes 1533 schrieb sie an den Bischof von Konstanz,
daB ihnen auf ihre Erkundigungen bei den Eidgenossen schlechte Aus-
kunft geworden sei: « Wie wol das closter durch die aydgnossen
widerumb restituiert worden, so seye doch die Religion und der gots-
dienst darinn noch nicht widerumb aufgericht unnd der abbt fiiere ein
unordentlichs leben. So achten wir E. G. als ordinari werde mit
zuethuen der schirmherrn inquisition visitation und reformation der
ennd furnemen, damit das gotzhaws mit einem taugenlichen coadiutor
oder administrator versehen, mit newen bruedern aus anndern clostern
dits ordenns besetzt » zur Hebung der geistlichen und weltlichen Ord-
nung. Dann wiirde sich die Regierung auch bereit erkliren, den Arrest
aufzuheben, der nur dem Nutzen des Gotteshauses gedient hitte 2.
Wirklich wurde — ob auf ein erneutes Gesuch des Bischofs hin, ist
unbekannt — Ende Januar 1534 der Arrest aufgehoben. Ulrich von
Schellenberg hatte das Notwendige vorzukehren 3.

Der kluge Rat zu Feldkirch lieB aber, um etwelchen Schwierig-
keiten aus dem Weg zu gehen, die gefliichteten Gegenstinde nicht
so ohne weiteres aus der Stadt wegfithren, sondern beauftragte die
beiden Ratsherren Christoffel Litscher und Martin Jdger samt dem
Stadtschreiber Heinrich Capitel am 10. Februar zu einem genauen
Inventar. In elf zusammengehefteten Doppelbogen umfaBt die Auf-

1 Sta. W II 11, fol. 1 ff.

2 Brief vom 24. Dezember 1533, Innsbruck : Walgew-Buch 2, fol. 34r. « Dant
wir den alten christenlichen gotzdienst unnd religion allennthalben ze furderr
genaigt unnd begirig sein ».

3 Brief vom 31. Januar 1534, 1. c. fol.34r.
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zahlung zundchst das «Christlich Hailtumb » und Silbergeschirr, dann
den Laden mit Giiterurkunden, nach Regionen geordnet, von A-K
bezeichnet, und schlieBlich noch « Kirchenklainott und MeBgewander » 1.
Mannigfache Einnahmequellen scheinen diese Briefe auf den ersten
Blick zu sichern, sodal man meinen mdchte, bei einigermaBen spar-
samer Haushaltung wire das Kloster zu halten gewesen. Aber ab-
gesehen von der miBlichen Wirtschaftsfithrung des Abtes, standen
wohl sehr viele von diesen Zinsen nur mehr auf dem Papier.

Sehen wir uns den Zustand des Klosters einmal etwas niher an.
Der Brief des Bischofs, in welchem er Abt Johann beauftragte, junge
Leute als Konventualen aufzunehmen, wurde bereits erwahnt. Anfangs
April 1536 fanden sich zu St. Johann wirklich fiinf Novizen ein. Aber
das Beispiel des Abtes auf seine Brider war ein duBerst schlechtes ;
auch ihm schien das freie Leben geschadet zu haben. In die Kirche
ging er nur, wenn er Messe las, und kiimmerte sich sonst herzlich wenig
um das Kloster 2. Lange hatte er seine Kinder im Kloster und unter-
hielt sie mit dessen Giitern. Einem Befehl Diethelms und der Schirm-
orte zufolge ® schickte er sie wohl Ende 1535 bis auf den dltesten Sohn
weg ; diesen behielt Abt Johann noch bis zum folgenden Méirz im
Kloster, wo er gar nichts arbeitete, dafiir aber die jungen Monche
plagte 4.

Solche Zustinde im Gotteshaus machten sich natiirlich die Gottes-
hausleute zu Nutzen, sei es, daB sie widerrechtliche Eingriffe vornahmen,
sel es, daB sie Giiter loskauften, war doch das Gotteshaus um jeden
Gulden froh. Die ganze Alp Tegert (?) verkauften die Bauern dem
Gotteshaus gegen seinen Willen . Schon an Weihnachten 1533 mubBte
das Gericht im Gegenharzbuch gegen die Einwohner von Hofstetten
(Peterzell) entscheiden, die sich geweigert hatten, den schuldigen Zins
zu bezahlen. Sie wurden als zinspflichtig erkannt, muBten aber die
ausstehenden Zinsen nicht mehr alle nachleisten . Am 1. April 1535
lésten sich die Gotteshausleute von St. Johann und Breitenau um
1600 gl. von den jihrlichen Boden-, Herren-, Wein-, Schmalz- und
Kernenzinsen. Ebenso des « Hoftagwans halb, daB derselbig nun hin-
fir umb und fiir die Schenki hin tod und ab haiBen und sin soll jetzt

1 Stadtarch. Feldkirch und Sta. Gewdlbe D Kasten V Zelle 8 Fasz. 1;
siehe auch Beilage I. ? Sta. W II 11, fol. 153.

3 Sta. B 35 Cl. 4 Cist. 2. 4 Sta. W II 11, fol. 153r.

5 Innsbruck : Walgew-Buch 2, fol. 32 ; Anm. 72 ; Kantonsarch. Schwyz E. A.
VIII, Nr. 608, Beilage III. 6 Sta. B 297, S. 404.
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und hiernach »!. Mit 60 fl. kauften sich dieselben Leute vom Klein-
zehnt los, der je nachdem in Fiillen, Kdlbern, Ziegen, einem oder einem
halben Schilling bestand ? ; auBler dem groen Zehnten, dem Todfall
und dem Fastnachthuhn hatten nun die Gotteshausleute in jener
Gegend keine Verpflichtungen mehr. Auch die Héfe von Flawil und
Biirglen versetzte Abt Johann, welcher Verkauf allerdings noch im
selben Jahre nichtig erklirt wurde 3.

Es war deutlich zu sehen, daB Abt Johann sein Kloster auf diese
Art und Weise zum Ruin fithren wiirde. Der St. Galler Abt als
Schirmherr, der Bischof von Konstanz und die Schwyzer sahen sich
infolgedessen schlieBlich genétigt, auf seine Resignation zu dringen,
um das Kloster unter bessere Obhut zu stellen. Zwischen Juni und
September 1535 wurde er zu Rorschach seines Amtes entsetzt, und es
wurden klare Bestimmungen aufgestellt iiber sein weiteres Verhalten 4.
Bei einem Eide, den er dem Bischof leisten muf3te, hatte er des Klosters
ganzes Vermdgen anzugeben, daB er weder Geld noch Geldeswert im
Kloster verheimlicht habe 5.

So ward die Regierung diesem unwiirdigen Vater entzogen, der,
statt zu sammeln, nur zerstreut hatte. Aber sein Nachfolger war in
jeder Beziehung sein Schiiler ; was sein Vorginger getan, das tat er
in noch groBerem AusmalBe. Mutwillig ging er weiter auf dem Wege
des Verderbens, den Johann betreten hatte.

3. KAPITEL

Der sittliche Tiefstand des Klosters unter Abt Konrad Stricker

Als Pfarrherr in Klaus und Verwalter der vorarlbergischen Giiter,
als die Seele des erwihnten Widerstandes gegen Abt Johann und als
Vollzieher des obrigkeitlichen Arrestes war Konrad Stricker ein freies
und selbstherrliches Leben gewohnt ; dennoch schien er dem Ordinarius
und den Schirmherren geeignet, die Prilatur von St. Johann zu iiber-
nehmen. Obwohl seine Proklamation erst am 2. November besiegelt

1 Sta. XVIII, S. 125 f. « Schenki » waren die Mahlzeiten, die vom Kloster
16 mal im Lauf eines Jahres gegeben wurden (Kantomsarch. Schwyz E. A. VIII,
Nr. 608, Beilage 11I}. Woher Rothenflue die jihrliche Steuer von 50 fl. hat, die
der Abt gegen diesen Loskauf zu verrichten habe, ist uns unbekannt (S. 62).

? Kantonsarch. Schwyz E. A. VIII, Nr. 608, Beilage III.

3 Sta. B 297, S. 417; B 35 Cl. 4 Cist. 2; W II 11, fol. 9.

4+ G. Kr. W II 18, Nr. 97.

5 Sta. B 297, S. 417 ; B 35 Cl. 4 Cist. 2; Miiller Jos., S. 407 {., Anm. 2.
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wurde !, iibte er anscheinend schon im September etliche Funktionen
aus ; vielleicht war er schon damals Abt Johanns Gegenspieler. Das
erste Instrument, das wir von ihm besitzen, ist eine Erneuerung
des Schirmvertrages mit dem Abt von St. Gallen, eine genaue Wieder-
holung des Vertrages vom 18. Juli 147432 Bischof Johann von
Konstanz war aber noch im November nicht geneigt, ihm die Kon-
firmation zu besiegeln, bevor sie sich der Annaten (hier sind wohl
die ersten Friichte gemeint) wegen geeinigt hitten. Der bischéfliche
Siegler, dem dieser Auftrag erteilt wurde, orientierte den Bischof,
daB «zu zytten» der Abt von St. Johann 140 fl. bezahlt habe, Abt
Christian 170 fl. und Abt Johann Steiger sogar 180 fl. Aulerdem
riet er, ihm die Konfirmation auf keinen Fall auszuhindigen, bevor
er 21 fl. als « Minut » bezahlt habe 3, d. h. die Proklamations- und
Konfirmationsgebiihr. Das war wohl eine Folge der schlechten Erfah-
rungen der Kurie, daBl sie zum voraus bezahlt sein wollte.

Joh. Steiger war mit den ihm auferlegten Bestimmungen nicht
so ohne weiters einverstanden, kiimmerte sich herzlich wenig um
sie und mischte sich weiter in die Verwaltung. Deshalb ersuchte Jos.
Amberg, Richter und Landammann zu Schwyz, den Bischof von Kon-
stanz, eine Botschaft nach St. Johann zu senden. Gleichzeitig bot er
sich an, dort vorbeizugehen und ein Einsehen zu tun, damit der ab-
gesetzte Abt den Rorschacher Artikeln nachlebe, d. h. dem neuen Abt
Rechnung gebe, Schliissel, Silbergeschirr und alles Né6tige aushindige.

Eine weitere Schwierigkeit in derselben Richtung bot der Suffragan
in Uberlingen, der sich weigerte, den neuen Abt in Einsiedeln zu
weihen, es wire unbillig. So wurde es notwendig, dal3 Bischof Johann
sich ins Mittel legte und den Suffragan auf den 6. Januar des fol-
genden Jahres zur Vollziehung der Benediktion abordnete . Konrads
Anerkennung als Abt begegnete auch einigem Widerstand auf Seiten
des Generalvikars, der ihn als unfrommen und schindlichen Monch
gekannt zu haben scheint; so ergab sich die Notwendigkeit, dal
Konrad nachhelfen muBte. Balth. Stapfer deckte diese Nachhilfe in
einem Brief an den Bischof auf: « Ich denke, das Fuder Wein hat
ihm (dem Generalvikar) geschmeckt 5 ».

1 G. Kr. W II 18, Nr. 94. ? Sta. W II 11 fol. 7 f.

3 Brief vom 4. Nov. 1535 G. Kr. W II 18, Nr. 94 : als ebensolche « Minut »
muBte Konrad Brumann 1489 14 fl. bezahlen (Freiburg i. Br. Erzb. Arch. fol. 64r).

4 Brief vom 23. Nov. 1535, G. Kr. W II 18, Nr. 97.

5 Brief vom 7. Febr. 1536, 1. ¢., Nr. 125.
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Um sich genau iiber den Stand des Gotteshauses zu unterrichten,
lieBen Ordinarius und Schirmherr am 17. Dezember 1535 das jihr-
liche Einkommen und die laufenden Schulden durch Jos. Amberg
und Balth. Stapfer von Schwyz, durch den Reichsvogt zu Wil und
Rudolf Seiler, Biirger daselbst, inventieren!. Der Befund, den Jos.
Amberg dem Bischof iibermittelte, lautete dahin, daB der Einnahmen
des Gotteshauses eine hiibsche Anzahl sei und ein guter Haushalter
sich damit begniigen kénnte2. So muBte sich der neue Abt ver-
pflichten, ohne Wissen und Willen des Herrn von Konstanz und des
Abtes von St. Gallen nichts vom Eigentum des Gotteshauses irgendwie
zu versetzen. Flawil, Biirglen, und jene Alp, die verkauft worden,
hatte er wieder zu lésen, wofiir ihm ca. 1000 gl. an Zins aufzunehmen
erlaubt wurde3. Das lieB sich Konrad nicht zweimal sagen, und
am 6. Januar 1536 verpflichtete er sich dem Luzerner Christoph
Sonnenberg, dem damaligen Landvogt im Thurgau, fiir das Kapital
von 1160 gl. zu einem jahrlichen Zins von 56 gl. Dafiir standen
Biirgen der toggenburgische Landvogt Germann, der Lichtensteiger
Schulthei Joachim Ziircher und Ulrich Frey von Wil ; aber auch
diese wollten sich gegen Schaden decken, weshalb Konrad die Propstei
Peterzell und alle Giiter in der Landschaft Toggenburg als Pfand
zu setzen genétigt war 4. Schultheil Koler (Beiname von Ziircher),
der Ammann zu St. Johann und Heini der Keller wurden beauftragt,
dem neuen Herrn in der Verwaltung etwas behilflich zu semn °.

Bei ihrem Aufenthalt im Gotteshaus hatten die Beauftragten auch
das dortige Leben gesehen, welches Jos. Amberg treffend charakte-
risiert : auf diese Art « verméchten 7 Gotzhiiser inn (den Abt) nit
ein Jar zu entheben ». Die groBen Schulden hinderten Konrad keines-
wegs, in Saus und Braus zu leben. Friichte, Wein, Korn und dgl
des letzten Jahres wurden verkauft und verschenkt. Das Leben im
Kloster war ganz unziemlich, wie an Hand der Anklagepunkte klar
zutage treten wird. Und was besonders gefihrlich war, der Abt gab
den Bauern immer zu merken, daB er sie in keiner Weise erziirnen
wolle ; natiirlich wurde dies dahin gedeutet, daB sie dem Gotteshaus
fortan nichts mehr schulden sollten 8, Der Schwyzer Landvogt fiihlte

1 Sta. B 35 Cl. & Cist. 2.

2 Brief vom 10. Jan. 1536, G. Kr. W II 18, Nr. 119.
3 Sta. B 35 Cl. 4 Cist. 2.

4 Sta. B 297, S. 424; B 293, S. 50 ff.

5 Sta. B 35 Cl. 4 Cist. 2.

¢ Brief vom 7. Febr. 1536, 1. c., Nr. 125.
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sich verpflichtet, den Bichof von Konstanz und den Abt von St. Gallen
schleunigst davon in Kenntnis zu setzen 1.

Bischof Johann schob aber die ganze Angelegenheit hinaus wegen
anderer dringlicher Geschifte seines Stiftes; auBerdem seien noch
nicht alle Domherren « anhaimb », sodaB3 er nichts unternehmen koénne 2.
Er mullite das Eintreffen der Herren abwarten, bis er zur Sanierung
eines zu Grunde gehenden Klosters etwas unternehmen konnte 3. Der-
artige Verzogerungen von seiten des Bischofs werden zwar begreiflich,
wenn man weil, daB das Domkapitel seit 1526 seinen Sitz in Uberlingen
hatte, wihrend der Bischof auf dem SchloB zu Meersburg residierte 4.

Gegen Ende Januar 1536 kam ein BeschluB dahin zustande, daB
der Bischof den Abt von St. Gallen um einen Moénch aus seinem oder
einem andern Kloster bat, welcher der Verwaltung kundig sei. Sein
Vorhaben war, diesen im Beisein Diethelms in St. Johann einzusetzen
und Abt Konrad die Verwaltung zu untersagen °.

Abt Diethelm aber machte Bischof Johann auf den Riickgang
aufmerksam, den sein Kloster in den letzten Jahren der Glaubens-
neuerung erlitten, sodall er gezwungen gewesen, junge Leute auf-
zunehmen, von denen aber noch keiner ein Kloster zu verwalten ver-
stiinde. Seine Meinung war, eine geistliche oder weltliche Person als
Schaffner nach St. Johann zu senden, die « HuBhab» zu verwalten,
den Gottesdienst aber dem Prilaten noch zu iiberlassen bis zu einer
Visitation oder Reformation . Wiederum wurde hinausgeschoben, was
zu tun dringend notwendig gewesen wire.

Den Schwyzern wollte es nicht einleuchten, daB die Obrigkeit
bei einer solchen Ordnung wie sie zu St. Johann herrschte, nicht
sofort dazwischen fuhr, da ihr doch alles bekannt war. Eindringlich
mahnten sie den Abt von St. Gallen, ein Einsehen zu tun, da doch

1E.A. IV, L.c.,, S. 599.

2 Durch die verschiedenen Reformpline in der zweiten Hilfte des 15. Jahr-
hunderts hatte sich das Domkapitel eine zentrale Stellung in der Verwaltung ver-
schafft. Diese Reformpline gingen zwar von der finanziellen Seite aus, dehnten
sich aber bald iiber die gesamte Verwaltung aus, wurde doch 1491 sogar die
Testierfreiheit des Bischofs unter die Obhut der Majoritit des Kapitels gestellt
(Keller Franz, Die Verschuldung des Hochstifts Konstanz im 14. und 15. Jahr-
hundert, FDA. N. F. III 1902, S. 76 ff.).

3 Brief vom 22. Jan. 1536, Sta. F 1549, S. 579 f.

4 Schultheif Christ., Constanzer Bistums-Chronik, hrg. von J. Marmor, FDA
VIII 1870, S. 88.

5 Brief vom 29. Jan. 1536, Sta. F 1549, S. 583 f.

¢ Brief vom 1. Febr. 1536, G. Kr. W II 18, Nr. 130.
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solches auf keinen Fall geduldet werden kénne. Sie konnten ihre Hinde
in Unschuld waschen, da sie ja gerne zu helfen bereit gewesen waren !.
Balth. Stapfer, ihr Landschreiber, fiigte noch ein besonderes Schreiben
bei ; sein Sohn Christoph war nimlich in St. Johann, und er fiirchtete
nun, daB sich iiber den Unschuldigen ein HaB entladen wiirde, wenn
er wieder dorthin zdége. (Christoph scheint sich aber dann doch
zurecht gefunden zu haben, denn er hielt bis 1554 durch 2.) Balthasar
drohte sogar, mit einigen Gleichgesinnten von sich aus einzugreifen,
wenn alles nichts niitzen sollte 3 ; dasselbe schrieb er auch nach Meers-
burg 4. Auf diese Weise von Schwyz und Glarus gedringt, ersuchte
Diethelm den Bischof, schnell einen Tag festzulegen, das Notlgste
zu beraten, da er ohne ihn nichts tun wolle 8

Nochmals erhob Schwyz seine mahnende Stimme und ersuchte
den Bischof dringend, sich mit dem Abt von St. Gallen zusammen-
zutun. Obwohl sie den Grund der Verzégerung nicht kannten, konnten
sie doch nicht begreifen, daB man ein Kloster auf die Dauer in der-
artigem Zustand belieB. Einem Eingriff von ihrer Seite sollten Ordi-
narius und Schirmherr vorangehen .

Kurz darauf vereinbarten Abt und Bischof einen Tag nach Ror-
schach, was der Abt den Schwyzern sofort anzeigte. Schon am 24. Fe-
bruar kam von Schwyz eine Botschaft zuriick, die davon abriet, sich
nach St. Johann zu begeben. Hitte man nimlich das « unversehnlich
der puren» getan, so hitte daraus Unwille und Zorn gegen die Ge-
sandten entstehen kénnen. Wiirde dieser Tag aber Konrad angezeigt,
konnte er sich vorsehen ; da man aullerdem wulBte, wie er alles mit
den Bauern besprach, war zu befiirchten, daB dem Gotteshaus noch
groBerer Schaden erwachse. Die Schwyzer stimmten daher dem Vor-
schlag des Bischofs nach Rorschach zu und ersuchten Diethelm, den
Abt von St. Johann dorthin zu zitieren, rieten aber, auf der Hut zu
sein, daB er nicht noch etwas dem Kloster Nachteiliges unternehme 7.

Die Gesandten traten am 6. Mirz in Rorschach zusammen. Der
bischofliche Hofmeister Johann von Fridingen legte Abt Konrad auf

1 Brief vom 7. Febr. 1536, Sta. F 1549, S. 589.

2 Sta. B 231, S. 363 ist sein Tod aufgezeichnet unter dem 29. Jan. 1554.
3 Brief vom 7. Febr. 1536, Sta. F 1549, S. 591.

4 Unter demselben Datum G. Kr. W II 18, Nr. 125.

5 Brief vom 13. Febr. 1536, Sta. Tom. 724, S. 602 ff.

6 Brief vom 19. Febr. 1536, l.c., S. 604 fi.

7 Brief vom 24. Febr. 1536, Sta. F 1549, S. 593 {.
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einen Schlag 20 Punkte zur Verantwortung vor. Natiirlich war dieser
vor den Kopf gestoBen und schrieb unter dem 8. Mirz an den Bischof :
« Leicht konne man erfinden, daf3 nur HaB3 und Neid ihm diese Unwahr-
heiten unterschoben haben». Da dies so plotzlich iiber ihn herein-
gebrochen war, glaubte er nicht, eine geniigende Verteidigung geben
zu konnen, weshalb er den Bischof ersuchte, in dieser Sache nicht
zu «gichen», sondern ihn in offenem Verhoér zur Verantwortung
kommen zu lassen 1.

Abt Konrad war ein bemitleidenswerter Mensch, wie jeder, der
ganz dem Teufel Alkohol verfallen ist. Einen groBen Teil der Ver-
gehen, deren er beschuldigt wurde, wird er in umnachtetem Zustand
begangen haben, sodaBl er nachher davon nichts mehr wuBte. Alle
Anzeichen sprechen dafiir, daBl er dem Siuferwahnsinn nahe gewesen,
wenn wir z. B. horen, daBl er seinen Regierungsantritt so « begof83 »,
daB er vier Wochen nacheinander « voll win gesyn » und getan habe,
als ob er « tob » wire, was sich jede Weihnacht wiederhole 2. Zu vielen
Vergehen, deren ihn die Monche anklagten, fiigten sie selbst hinzu,
daB sie in seiner « tobheit » geschehen, und eine zeitgendssische Notiz
sagt, daBl er «zu etlichen zyten siner vernunft berauptt» gewesen 3.
Es ist wahrscheinlich, da3 ihn der b5jihrige freie Aufenthalt in des
Klosters Weinland und dessen Verwaltung dem Trunk ergeben machte,
oder eine starke Anlage in ihm entwickelte. Um die Trunksucht und
ihre Folgen drehten sich sozusagen alle Anklagepunkte ¢: er sei Tag
und Nacht voll und fiille andere Leute mit «zuetrinken»; er gab
zu, daB er gerne mit guten Herren und Gesellen trinke, aber nicht
unmifBig, und wenn sich von ihnen einer selbst « fiille », kénne er doch
nichts dafiir. Er muB schon einen « schénen Zug » gehabt haben, denn
es hieB von ihm, er konne ein MaB Wein auf einmal austrinken 5.
Ein andermal wurde er gemiB der Landesordnung bestraft: « Wer
mehr trinke als er behalten moge, der sei buBfillig ¢ ». Dall er fiir
Lutherische und Altgliaubige in Wirtshdausern bezahlt habe, verneinte
er, obwohl er in des Landvogts Haus zu Lichtensteig in drei Tagen

1 Brief vom 8. Miarz 1536, G. Kr. W II 18, Nr. 135. Wir ziehen hier auch
die entsprechenden Punkte aus dem Kreuzverhor zu St. Johann herbei, das
einen Monat spiter stattfand, um ein mdglichst getreues Bild Abt Konrads
entwerfen zu konnen.

2 Sta. W II 11, fol. 153v und 149r. 3 Sta. B 293, S. 340 ff.

4 Die Konrad vorgelegten Punkte finden sich Sta. W II 11, fol. 189 f.,
seine Antwort darauf ebenda fol. 11 f.

5 Sta. W II 11, fol. 143v. 6 L.c. fol. 149v.
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23 fl. und einige Kreuzer verzehrt und verspielt hatte!, wie ihm ja
tiberhaupt das Geld nur so durch die Hand ging, wenn er solches
besaB 2. Er komme selten in die Kirche, und wenn er komme, so
tue er nichts, als schwéren und hadern mit den Herren; dagegen
sagte er, daB er dort gewohnlich der erste sei, und wenn die Mdnche
dann nicht nach der Regel beteten, werde er « wunderlich»; gar
geschickt wulBlte er damit seinem Verhalten in der Kirche den Anstrich
der Pflichterfiillung zu geben. Johann Steiger sagte von ihm, einige
Metten ausgenommen, sei er immer da® Im GroBen und Ganzen
scheint dies zu stimmen, wenn er auch aus einem andern Grund
immer der Erste war, der zugleich jene andere Aussage rechtfertigt,
daBl er beim Beten einschlafe und ganze Verse auslasse ¢ : er esse und
trinke bis Mitternacht und lese dann Messe vor Tag ; Konrad dagegen
behauptete, zur rechten Zeit Messe zu lesen, und zwar wie es sich
gezieme, nur halte er gewohnlich die gestiftete Frithmesse. Es scheint
schon nicht ganz so gewesen zu sein, denn schon am 10. Januar hatte
Balth. Stapfer an den Bischof geschrieben, daB er sich bis Mitter-
nacht und dariiber hinaus héchst &drgerlich verhalte, dann hingehe,
um Messe zu halten, sodaB man sich zuweilen fragen miisse, ob er
iibefhaupt gebetet habe 5. So kam es einmal vor, daB er um Mitter-
nacht in seiner « tobheit » mit den « pontificalia » sich bekleidete und
im Kloster umherzog mit der Frage, wie ihm diese Kleider stiinden ©.
Wenn er dann in solchem Zustand die Messe las, konnte es ihm wohl
passieren, dall er den Teufel zu héren glaubte, was er aber auch ab-
stritt, obwohl fast alle, die man dariiber vernahm, zustimmten, dal
er dies gesagt habe. Lenz Lehnherr diente ihm bei der Messe, in
welcher er stockte und dafiir nachher in der Sakristei folgende Er-
klirung gab : « So wahr ich diese Schliissel in der Hand halte, habe ich
den Teufel gehort 7 ». Haufenweise Kleider verschenkt zu haben, ver-
neinte er, nur einigen Amtleuten habe er solche geschenkt; dennoch
muB er dies getan haben, wie Joh. Steiger und Jak. Ziircher bezeugten®.

Keineswegs gab er zu, sich mit Ehefrauen eingelassen zu haben, und
doch hatte er damit geprahlt, wie es fast alle seine Monche bezeugten.
Das Weib des Apostaten Gorius scheint dabei eine besondere Rolle

1 L.c. fol. 149v. 2 L.c. fol. 143v.

3 L.c. fol. 143v. 4 L.c. fol. 149v.

5 Brief vom 10. Jan. 1536, G. Kr. W II 18, Nr. 119.

6 Sta. W II 11, fol. 151v. ,

7 L. c. fol. 155r. 8 L.c. fol. 144v und 150r.
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gespielt zu haben?!; Dienstleute habe er beauftragt, ihm des Fiirers
Weib in Wildhaus zu kuppeln 2. Die Magd seines Vorgingers sollte
ihm ebenfalls als Werkzeug seiner Lust dienen, wie es diese selbst
bezeugte 3. Trotz alledem scheint sich in ihm noch ein Gewissen geregt
zu haben, wenn er, laut Zeugenaussage, seiner unsittlichen Forderung
an diese Magd beifiigte : « Es sei ja nach der Messe ». Sein Ver-
hiltnis zum 13 oder 14jihrigen Tochterlein seines Vorgidngers, wofiir
ihn dieser strafen wollte, suchte er mit dem Kirchengesetz zu recht-
fertigen %, nach welchem das Mddchen vom vollendeten 12. Jahre an
heiratsfihig war. Nach Feldkirch hatte er noch immer nicht ganz
eindeutige Beziehungen, da man ihm vorwarf, er schicke seiner Hure
dorthin Getreide, was er dahin richtig stellte, daB es seine Tochter
sei, die ihm eine Zeit lang den Haushalt besorgt habe ; 2 oder 3 Miitt,
sagte der Sdumer, habe er iiber den Rhein gefiihrt fiir seine Kinder
und seinen Tochtermann 8. Schworen und fluchen konnte er bei « criiz,
marter und lyden 7», und wenn er etwas verloren, mullte immer das
Hausgesinde die Schuld tragen. Begreiflich ist, daB er bei seiner
Lebensfiihrung nachts niemanden in Ruhe lie, und keine heiligen
Zeiten kannte. Konrads Rechtfertigung lautete dahin, daB er nur
hie und da zur Mette geweckt habe ; anders klingen aber die Aus-
sagen der Monche: «In einer Samstagnacht sei er zusammen mit
dem Pridikanten singend und pfeifend vor das Gemach des alten
Herrn gekommen ® und vor Weihnachten sei er mit einem « Spiel »
im Kloster herumgezogen ? ». Auf der Reise nach Meersburg leistete
er auch allen moglichen Unfug, da er sich ordentlich « feucht gehalten ».
Ferner scheint er ein passionierter Tdnzer gewesen zu sein, da er
den Lehnherr mitten in der Nacht weckte, mit der Bitte, ihm zum
Tanze aufzupfeifen, und dies auch in der Fronfasten nicht bleiben
lassen konnte '°.

Folgenschwerer war Konrads Verhiltnis zu den Neugldubigen.
Er pflegte hiufig «gastung» mit ihnen, und Johann Steiger fiigte
bei, er habe Briefe in seiner Kammer, und da der Priadikant bei ihm
gewesen, sei zu befiirchten, daB etwas verindert worden sei!l; er hatte
wirklich auch einige Zinsbriefe losen lassen!?, um Geld zu machen.

1 L.c. fol. 154v. 2 L.c. fol. 152r.
3 L.c. fol. 154v. 4 L.c. fol. 150r und 153r.
5 L.c. fol. 152v. 8 L.c. fol. 150v.
7 L.c. fol. 145r. 8 L.c. fol. 151r.
9 L.c. fol. 153r. 10 T, c. fol. 155r.
11 1., c. fol. 146v. 12 1, c. fol. 144r und 151v.
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Bei verschlossenen Tiiren verhandelte er lange mit den neugliubigen
Ridelsfiihrern, Ammann Kiinzli und Martin Edelmann, und gab ihnen
gute Antwort, daB er sich ihnen «glichférmig» zu machen gedenke,
wenn sie iiberhand nihmen!. Wiederholt kamen die Bauern in das
« catafal » (Refektorium) und zechten darin, und jeder ging in die
Konventstube und tat sich dort giitlich; Minner und Weiber liefen
beliebig im Kloster herum ®.

Wie sollte ein solcher Abt, der doch mehr durch Beispiel als
durch Worte iiber alles Gute und Heilige belehren, und dessen GeheiB
und Unterweisung wie Sauerteig der gottlichen Gerechtigkeit in die
Herzen der Jiinger dringen sollte 3, Erzieher seiner Untergebenen sein !
Einer sagte von ihm, daB er wenig strafe, und daB3 die « Jungen »
auch nichts darauf geben 4.

In diese Zeit fillt ein letzter Versuch, das Klosterleben zu refor-
mieren. Bischof Johann hatte mit seinem Hofmeister eine Abmachung
getroffen betreffend zwei Konventualen aus dem Kloster Blaubeuren 5,
In einem Brief vom 5. Mirz 1536 meldete er ihm die beiden an mit
dem Begehr, sie nach St. Johann zu schicken, damit dort der Gottes-
dienst gemehrt und erhalten wiirde. Anfangs April begegnen uns die
beiden, fr. Blasius Hippolt und fr. Bertholdus Geist, im Konvent mit
dem Vermerk, dal sie vor drei Wochen erst hergekommen seien .
Alle Zeugnisse iiber sie lauten giinstig: « Sie halten sich wie fromme
Moénche mit Singen, Lesen und Messehalten und fithren einen ehr-
lichen christlichen Wandel ». Der jiingere von ihnen versah die Schule

1 1..c. fol. 142r und 153r.

2 L. c. fol. 154r.

3 Benediktus : Regel des hl., iibers. von P. Bihlmeyer, Bibliothek der Kirchen-
viter XX, Kempten und Minchen 1914, S. 19 f.

4 L. & 1552

5 Im Sommer 1535 waren dort die Kommissire Herzog Ulrichs erschienen,
das Kloster zu ridumen ; die Monche sollten entweder ein Leibding annehmen,
oder sich  nach Maulbronn begeben, wo sie ihr gemeinschaftliches Leben fort-
setzen konnten, aber zugleich Unterricht in der neuen Lehre erhielten. Die Neu-
glaubigen fanden im Kloster keine ihnen freundliche Partei; nicht einen Ab-
triinnigen weisen die Akten auf. Vor ihrer Trennung setzten die Monche am
7. Januar 1536 in einer Urkunde fest, getreu fiireinander zu sorgen, und nichts
zu tun, was zu gegenseitigem Schaden gereichen kénnte. Dann flichteten sie
in andere Kloster, bis sie 1548 nach der Besetzung Wiirttembergs durch die
Kaiserlichen wieder zuriickkehren durften (vgl. Rothenhdusler Konr., Die Abteien
und Stifte des Herzogtums Wiirtemberg im Zeitalter der Reformation, Stuttgart
1886, S. 139 ff.).

6 G. Kr. W II 18, Nr. 98; Sta. W II 11, fol. 143r und 154r.
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und zeigte sich dort beflissen !, denn es waren fiinf Novizen im Geiste
des hl. Benedikt zu erziehen 2. Aber der Konvent, in den die beiden
hineinkamen, war auf solche Weise nicht mehr umzugestalten. Was
wollten die beiden nur mit ihrem guten Beispiel erreichen in einem
Kloster, wo Bacchus und Venus zuhause waren! Wie die Ereignisse
beweisen, war die Arbeit der beiden ganz umsonst. Sie werden diese
vergiftete Atmosphire bald wieder verlassen haben, da wir lange nichts
mehr von ihnen hoéren 3.

Es ist aber doch zu sagen, daB Abt Konrad duBerliche Pflichten
des Ordenslebens aufrecht erhielt, wie Chorgebet, tagliches Kapitel
mit Lesung aus Martyrologium und Regel 4. Er pochte sehr auf seine
Wiirde : « Ego dominus ! », wenn er auch nebenbei des Pridikanten
Predigt besuchte >.

Dies ist das traurige Bild, das der Historiker von Abt Konrad
entwerfen muBl. Es ist leicht zu begreifen, daBl er, zu Rorschach vor
diese Tatsachen gestellt, nicht sogleich die nétigen Beschdnigungs-
mittel zur Verfiigung hatte. Da war wirklich eine Visitation dringend-
stes Bediirfnis, weshalb Schwyz und Glarus mit dem Abt von St. Gallen
auf einen neuen Tag nach St. Johann iibereinkamen. Der Bischof
setzte dafiir den 3. April an, d. h. die Gesandten hatten sich am Vor-
abend im Gotteshaus einzufinden 8. Bischof Johann, der anscheinend
gehorig auszukehren vorhatte, schickte seinen Hofmeister von Fridingen
und seinen Siegler Hieron. Moser mit dem Auftrag, « desselben ein-
geleipten personen vom Houpt an bis auff die Glider, ouch die Glieder
zwiischen Inen selbs» iiber ihre ganze unleidliche Ordnung, die Ver-
nachldssigung des Gottesdienstes und alle Streitigkeiten zu visitieren,
nach richterlicher Gebiihr zu inquirieren und anzuordnen, was zum
Wiederaufbau vonnéten sei”.

1 Sta. W II 11, fol. 146v. 2 L.c. 148v.

3 Im Februar 1548, da ihr Kloster wieder hergestellt werden durfte, be-
gegnen uns die beiden in der Proklamationsliste fiir den neuen Abt, Blasius Hip-
polt als Prior (Freiburg i. Br. Erzbisch. Arch. Cod. 115, fol. 79r und 89r).

1 L. c. 154r. 5 Sta. W II 11, fol. 150v, 148v, 152v.

¢ Brief vom 10. Mirz 1536, G. Kr. W II 18, Nr. 129.

7 Kreditiv vom 31. Marz 1536, 1. c., Nr. 128. Wahrscheinlich konnte Diet-
helm um diese Zeit im Verein mit Schwyz trotz seiner frithern Absage einen
Moénch finden, der fiir die Prilatur zu St. Johann tauglich schien, in der Person
des Heinrich Stolz, eines Konventualen von Engelberg (zwei undatierte Briefe
auf der Riickseite der Kopie des Briefes vom 10. Mirz ; siehe Anm. 6), der aber
nie dazu kam ; es wurde jetzt gemiB seinem frithern Vorschlag ein weltlicher
Schaffner gesetzt.



— 158 —

So wurde es gehalten, und im Konvent, der samt den zwei Fremden
noch sechs Mitglieder zdhlte (von den fiinf Novizen, iiber die wir
weiter nichts mehr héren, hatte noch keiner ProfeB getan!), ein regel-
rechtes Kreuzverhér veranstaltet; jeder wurde iiber jeden gefragt.

Uber den alten Herrn, Johann Steiger, hatte man nicht viel zu
klagen ; dem Befehl gemiB hatte er seine Kinder aus dem Kloster
weggeschickt, sich anscheinend auch iiber seine Absetzung beruhigt.
Er verhielt sich jetzt ganz neutral und tat niemandem etwas zuleide ;
nur im Brotkeller, zu dem er noch immer die Schliissel besaB, ging
picht immer alles mit rechten Dingen zu 2

Jakob Ziircher, der Sohn des SchultheiBen von Lichtensteig,
trank nicht ungern, doch wuBte er MaB zu halten. Die Kirche besuchte
er fleiBig, verschlief nur ein bis zwei Metten in der Woche und mied
den Umgang mit den Neugliubigen. Uber listerlichen Umgang mit
Frauen konnte man ihm nichts nachsagen, wenn ihm auch ein Jahr
zuvor ein Kind geboren worden war. Im ganzen war er eine fried-
liche Natur, wenn er nicht gereizt wurde, und unternahm nichts ohne
den Willen des Abtes 3.

Christoph Stapfer, der Sohn des Schwyzer Landschreibers, war
Subdiakon und Kustos im Kloster. Weder des Trunkes noch der
Unsittlichkeit konnte man ihn zeihen, wenn er auch friiher «iippig
gnug » sich gehalten hatte. Seine forsche Natur trieb ihn zu Hart-
nickigkeit dem Abt gegeniiber und zu hiufigen Streitigkeiten, sogar
zu Schligereien mit den Novizen. Er lief nach Belieben nicht bloB
aus der Kirche, sondern auch aus dem Kloster, wie er einmal bis nach
Wil gelaufen war, sich ein «Stienzli» zu kaufen 4.

Blasius Hippolt und Berth. Geist aus Blaubeuren waren in aller
Munde als « ziichtige, ehrbare Monche guten Wandels, fleiBig in Kirche
und Schule ».

Die Dienstleute iibertrafen an Zahl die Moénche. Cellerarius war
einer der Professen. Kaspar Stark, der Marstaller, hatte nur zwei Pferde
zu besorgen ; trotzdem spielte er mit Vorliebe den Junker. Vom selben
Schlag war seine Frau, damals Kéchin im Gotteshaus, da der Koch
krank im Dorfe lag, ohne vom Kloster unterhalten zu werden ; immer

1 Sta. W II 11, fol. 143r und 148v. Wie gesagt, haben wir das, was iiber
Konrad Stricker gesagt wurde, schon bei seiner ersten Verantwortung zu seinem

Gesamtbilde herbeigezogen.
2 L.c. fol. 147r. 3 L.c. fol. 153v, 146r und 147r.

4 L.c. fol. 147v, 148r und 152r.
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wollte sie eine oder zwei Magde um sich haben. Kimmerling war
ein junger Knabe, der in des Abtes Gemach wohnte. Die Okonomie
wurde von drei Knechten besorgt, die unter einem Werkmeister standen.
Um die noétigen Lebensmittel herzuschaffen, wurde auch ein Siumer
gehalten. In Kiiche und Stall war noch je ein Knabe angestellt !.
Das Protokoll sagt uns auch, dall man damals kérperlich oder geistig
irgendwie Behinderte im Kloster beherbergte ; so ernihrte man einen
Stummen, der hie und da eine Arbeit verrichtete, und ein armes
Kniblein, das von einem Holzklotz geschlagen worden war.

Das Bild des Klosters, das uns dieses Verhér entwirft, ist wohl
das ausfiihrlichste aus seiner ganzen Geschichte. Es war hochste Zeit,
etwas zu unternehmen, denn Abt Konrad hatte nur noch auf den
Entscheid der damaligen Tagsatzung in Basel abgestellt, sich den
Reformierten gleichférmig zu machen oder nicht 2. Dort aber wurde
bekanntlich die Ende Januar von den hervorragendsten neugliubigen
Theologen aufgesetzte erste Helvetische Konfession von Ziirich, Bern,
Basel, Schaffhausen, St. Gallen, Miilhausen und Biel einstimmig an-
genommen 3. Diese Festigung des neuen Glaubens wire fiir Konrad
wohl das Zeichen zum Abfall gewesen.

Dem kamen die Abgeordneten zuvor, indem sie Jakob Ziircher,
der schon vorher als «alleiniger Conventherr » des Konventes ein-
gezogen ¢, nach dem Verhdr zum Schaffner bestimmten, «uff ain jar
lang zu versuchen ». Er muBte schworen, nur des Gotteshauses Nutzen
zu fordern und die Verwaltung so zu fithren, daBl er dem Ordinarius
und dem Schirmherrn jederzeit Rechenschaft zu geben wisse, ohne
deren Bewilligung es ihm verboten war, irgend etwas an Zinsen oder
Giitern zu verkaufen. Sollte im Laufe der Zeit Etliches abgeldst
werden, so mufBite mit dem Geld sofort wieder Gleichwertiges auf-
gekauft werden. Die « unzimliche gastung » muBte abgestellt und die
iiberfliissige Dienerschaft entlassen werden. Zu den Briefen wurde
dem Schaffner, dem alten und neuen Herrn je ein Schliissel gegeben,
ohne deren Beratung Jakob nichts tun durfte. Flawil und Biirglen,
noch immer nicht geldst, sollte seine erste Sorge gelten 5.

Ziircher schien seine Sache gut zu machen, aber es war nicht
leicht zu bessern, was schon verdorben war. Dennoch lie8 man die
Sache vorldufig auf sich beruhen, und erst im Januar des folgenden

1 L.c. fol. 148 und 152r.
2 L.c. fol. 155r. 3 Dievauer, 111, S. 243.
4 Sta. W II 11, fol. 147v. 5 L.c. fol. 9.
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Jahres vernehmen wir, daB Abt Diethelm mit den Schwyzern vor-
hatte, Rechnung zu nehmen. Vermutlich hitte dieser Rechnungstag
Ende 1536 stattfinden sollen, aber die Schwyzer hatten auf einen
Brief des SchultheiBen Koler (Ziircher) hin abgesagt : « Die Landleute
seien momentan so sehr mit Geschiften beladen, daB ihnen dieser
Tag ganz unbequem wire. Da er zudem nur angesagt sei, um Klage
zu fithren gegen Gotteshausleute und Konvent, so wiirden sie héchst
unwillig nach Lichtensteig kommen. Deshalb mogen sie die Sache
noch etwas verziehen und dann einen Tag nach St. Johann ansetzen ».
Die Schwyzer wiinschten, daB der nichste Termin den Glarnern gleich-
falls angezeigt werde und fanden es fiir gut, auch den Bischof zu laden !.

Diesem Wunsche Ziirchers schien Diethelm nachkommen zu wollen,
indem er als nichstes Datum den 20. Februar ansetzte, und zwar
nach St. Johann; die Schwyzer bestimmten den 28. Januar, aber
kein Tag kam zustande. Da das Elend des Gotteshauses immer mehr
gestiegen, hatte der Prior die Sache dem toggenburgischen Landrat
vorgelegt, welcher ihm riet, aus des Gotteshauses drei Gerichten je
einen Mann zu ernennen, denen er dann noch einen zugesellen wollte.
Diese vier Manner sollten den Abt von St. Gallen bitten, mit Schwyz
und Glarus einzuschreiten, ihnen jedoch keine Neuerung aufzudringen 2.

Wieder wurde die Angelegenheit hinausgeschoben. Der Schaffner
hielt anscheinend die Ziigel gehérig in den Hinden, denn im Mirz 1537
beklagte sich Abt Konrad bitter bei Diethelm, daB er gar nichts mehr
zu sagen habe, daBl Jakob die ganze Verwaltung an sich gerissen. Er
bat und beschwor ihn, doch auch etwas sagen zu diirfen zu dem,
was ihm von Rechts wegen zukomme. Mit dem Versprechen, sich
fortan zur allgemeinen Zufriedenheit zu verhalten, hofite er, seiner
Bitte Nachdruck zu verleihen. Dariiber aber wollte Diethelm erst
mit den Schwyzern beraten 3.

Anfangs April endlich kam der Rechnungstag zustande. Neben
den Gesandten des st. gallischen Abtes erschien jeder Ort mit zwei
Boten zu St. Johann, gemiB den Bestallungsbedingungen Rechnung
zu fordern. Aber mit dem Schaffner striubten sich der Abt und
Christoph Stapfer, indem sie auf ihre von Pipsten, Kaisern und Kénigen
verliehenen Privilegien hinwiesen : sie seien niemandem Rechnung zu

1 Brief vom 15. Jan. 1537, Sta. B 293, S. 54 fi.
2 Sta. E 1134, fol. 105v und F 1549, S. 651 {. ; Brief in Abschrift von Stiplin

und einleitende Bemerkung.
3 Sta. B 297, S. 426; B 293, S. 38 f.
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geben schuldig, als dem Herrn von St. Johann. Jakob rechtfertigte
sich damit, daBl er bei der Annahme der Bestallung diese Freiheiten
noch nicht gekannt habe. In ernster Ermahnung legte Diethelm mit
den beiden Orten den Konventualen dar, daB sie das Kloster ja gerade
bei seinen Freiheiten schirmen mochten, wie es ihre Pflicht sei, da
des Gotteshauses Abgang jedermann in die Augen springe. Ammann
und Amtleute sprachen zugunsten Konrads: man moége ihnen keine
Neuerungen aufdringen. Abt Diethelm beharrte auf seiner Macht
und Pflicht als Schirmer, worauf die Gegenpartei erwiderte, dal3 sich
der Schirmbrief nur auf das Malefiz beziehe, und hierin wollten sie
auf dem Buchstaben beharren. Nach langem Hin und Her bemerkte
Abt Konrad, von seiner Seite seien weder Einnahmen noch Ausgaben
zu buchen, da er in den letzten Jahren nur die geistlichen Angelegen-
heiten zu regeln gehabt hitte. Auf das hin gaben Ziircher und Stapfer
nach, indem sie spitzfindig aduBerten, daB sie zwar nur dem Abt
Rechnung giben, ihnen aber zuzuhéren erlaubten. Einnahmen und
Ausgaben wurden dann verlesen, aber nichts von schuldigen Zinsen,
Zehnten, Restanzen und dgl., sodall die Orientierung iiber den ganzen
Zustand des Klosters doch nicht méglich war. Die Antwort des Kon-
ventes auf die Frage, ob er mit der Rechnung zufrieden sei, war seine
Hartnickigkeit 1. So war dieser Tag umsonst gewesen, und die Schirm-
herren waren so klug wie zuvor.

Gleichzeitig bedrohte ein lutherischer Vogt das Kloster, sodal3
ihm die Schwyzer mit Zitation vor die Tagsatzung drohten. Uber-
haupt, erklirten die Schwyzer den Toggenburgern, als diese sich dem
Landrecht gemdfB zu verhalten versprachen, es wire ihnen nichts
lieber, als daB sie dem Wort die Tat folgen lieBen ®. Die Toggen-
burger konnten ihre kurze Freiheit noch nicht vergessen, abgesehen
davon, daB die Loskaufsurkunde noch immer deponiert und nicht
definitiv herausgegeben war 3. NaturgemiB multe es ihnen jetzt
schwerer fallen, dem Abt von St. Gallen wie frither Huldigung und
Eid zu leisten.

Nach dieser dulerst schlau angelegten Rechnungsabgabe scheint
Jakob Ziircher noch selbstherrlicher geworden zu sein, sodall am
22. August 1537 Abt Konrad sich personlich nach Wil an die dbtische
Pfalz begab mit erneuten Klagen, daB er gar nicht dazu komme,

1 Sta. A 112, fol. 128v ff.; E. A. IV l. c, S. 823 {.
2 E. A IV 1lc., S. 831.
3 Vgl. Wegelin, II, S. 88 und 113 f.

REVUE D'HISTOIRE ECCLESTASTIQUE i
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Herr zu sein, obwohl er doch der Erwihlte sei. Um seinem Gesuch
Gehor zu verschaffen, bot er sich diesmal an, vor Diethelm und den
Schwyzern Rechnung zu geben. Dem Pfleger wurde jetzt, nach Ablauf
des ersten Amtsjahres, wie aus dem Protokoll hervorgeht, sein Amt
nur mehr von Monat zu Monat geliehen !.

Trotz all seiner AnmaBung wuBte aber auch Jakob keinen andern
Weg, der bedringten Lage des Klosters aufzuhelfen, als den des Giiter-
verkaufs und der Geldaufnahme. Schon im Juli 1537 hatten sich
die Alpgenossen von Selun, Sellamatt und Breitenalp um 300 fl. von
Boden- und Herrenzins und allen weitern Verpflichtungen gegen
St. Johann losgekauft ; Gesandte von St. Gallen, Schwyz und Glarus
waren dabei. Sollten die Genossen zweier Alpen in Streit geraten,
so hatten die der dritten die Richter zu stellen, jedoch unter dem
Vorsitz des Ammanns von St. Johann, der auch den Stab fiihren
sollte : « Und ob sunst etlich Friffel und BuoBen uff dryen Alpen
gfielen, dieselbigen sollen allwegen zu St. Johann gerechtvertigott
werden % ». So waren des Gotteshauses grote Alpen dahin, hatten sie
doch zusammen iiber 2500 Kuhrechte, wie aus einem Verzeichnis hervor-
geht, das 90 Jahre spiter aufgestellt wurde 3. Zu Beginn des folgen-
den Jahres verpflichtete sich das Kloster gegen Wolfg. Altmannshauser
in Feldkirch fiir 300 fl. zu einem jidhrlichen Zins von 15 fl. 4

Noch mehr unternahm Jakob in dieser Hinsicht, soda8 dem Dom-
herrn von Konstanz, Peter Speyser, auf dem Hofgericht zu Kreuz-
lingen von dessen ganz verderblicher Haushaltung « mit Versetzen
und Verkaufen » erzihlt wurde. So begann er es ungefihr im Stil
des vorigen Abtes zu treiben, was man allgemein von ihm nicht
erwartet hatte. Die Domherren von Konstanz ersuchten darauf Abt
Diethelm, einen Tag nach Wil, Rorschach, oder St. Gallen anzusetzen,
um den Schaffner zur Verantwortung zu ziehen . Die Kurie suchte
ihr Recht wieder einmal geltend zu machen, wenigstens das Kapitel
zu Uberlingen, aber es sollte nicht nach seinem Willen gehen.

Kurz darauf vereidigte Abt Diethelm zusammen mit Schwyz und

1 Sta. E 1134, fol. 121r.

2 Sta. B 297, S. 427 {.; Wegelin, II, S. 123, Anm. 73. Uber das Stabfiihren
vgl. Holenstein, S. 29, Anm. 1.

3 Toggenburg, Das Land, und sein Landesallmeindenreklamationsprozes,
St. Gallen 1845, S. 58.

4 Sta. B 297, S. 429.

5 Brief vom 15. Aug. 1538, Sta. F 1549, S. 743 f.; St. Johann war ihm
an zu unwegsamer Stitte gelegen.
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Glarus das Toggenburg und die Gesandten der beiden Orte erzédhlten
ihm von der elenden Haushaltung zu St. Johann ; ihre Herren hatten
ihnen Gewalt gegeben, zusammen mit dem Schirmherrn ein Einsehen
zu tun, und baten ihn alsogleich, mit ihnen nach St. Johann zu
reiten. Auf etwa 18 Pferden! kamen sie im Gotteshaus an. Die Er-
eignisse des letzten Rechnungstages wiederholten sich ; Abt, Schaffner
und Kustos wehrten sich gemidl ihren Freiheiten, gaben aber schlieB-
lich die Erlaubnis zuzuhéren. Die Ausgaben iiberstiegen die Ein-
nahmen um etliche hundert Gulden; aber wieder sagte der schlaue
Jakob von Renten, Giilten, Wein und Korn kein Wort. Trotzdem
bekam man den Gesamteindruck, daB das Gotteshaus trefflich « ver-
setzt », und daB ganz « unwesentlich » gewirtschaftet worden sei 2. Bei
den Gotteshausleuten von St. Johann fiihrte Diethelm nachher Klage
iiber diese Rechnungsfithrung und besonders dariiber, dall sie von
Abt und Konvent angenommen worden war 3.

Ein anderes Ereignis trat aber inzwischen ein, das fiir einige Zeit
die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenkte, sodal die finanzielle Lage
ganz in den Hintergrund trat. Am 14. September 1538 richtete der
Konvent von St. Johann ein eiliges Schreiben an Joérgen Albrecht,
den bischéflichen Notar, er moge am niachsten Montag (16. September)
unverziiglich zu ihnen ins Gotteshaus kommen etlicher Hindel wegen,
die sie «der Kiirze wegen» nicht aufzihlten. Sollte er aus einem
wichtigen Grunde verhindert sein, moge ein anderer geschworener
Notar erscheinen, damit den Gotteshausleuten « nit etwas unfal instele ».
Wie schlau auch dieser Brief abgefal3t ist, am SchluB verrit er doch
in etwa das Begehren der Konventherren : « Die gnddigen Herren von
Pfifers und Churwalden * mit andern Herren seien auch dabei»® Am

1 Sta. Rubr. 127, Fasz. 2 ; Diethelm mit dem Subprior Hans, Hauptmann
Rudolf Seiler, Vogt Bleiker, Junker Stoffel und ihre Knechte selbneunt; Vogt
Gupfer, Vogt Ulrich und Landschreiber Ochsli von Schwyz und zwei Boten von
Glarus, jeder mit einem Knecht.

2 Brief vom 3. Sept. 1538, G. Kr. W II 18, Nr. 192.

3 Undatierter Brief, wohl aus der zweiten Hailfte Sept. 1538, G. Kr. W II 20,
Nr. 121.

4 Zu Pfifers regierte damals der unrithmliche Joh. Jak. Russinger von
Rapperswil (Meyer J. G., Gesch. des Bistums Chur II (1914), II, S. 67 f.). Der
rechtmiBig eingesetzte Abt von Churwalden war Florin Janet, den aber die
Landleute vertrieben. Sie setzten den einzigen Konventualen, der noch lebte,
zum Abt ein, Martin Dusch, der schon sehr alt war. Florin Janet wurde erst 1540
wieder zugelassen, 1. c., S. 54.

5 Brief vom 14. Sept. 1538, G. Kr. W II 18, Nr. 183; Sta. F 1549, S. 747,
sagt 9. Sept., was aber kaum stimmen wird.
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13. September! war Abt Konrad gestorben, und sein Tod sollte nun
verheimlicht werden, zum mindesten, bis man fiir einen Neugewihlten
um Konfirmation an die Kurie gelangen konnte. Das Manéver miB-
lang, und Diethelm erfuhr davon am selben Tage, an dem Jo6rgen
Albrecht in St. Johann hidtte sein sollen. Eine Wahl war jedoch
nicht mehr zu verhindern.

Wie Konrads ganzes Leben stand auch noch sein Tod mit allen
Folgen im Banne der Bosheit. Man kann wirklich sagen, daB mit
der Absetzung Johann Steigers und mit der Wahl Konrad Strickers
des Klosters Wirtschaft vom Regen in die Traufe geraten war. Doch
darf diesem kaum die ganze Schuld zugeschoben werden, da ja die
meiste Zeit ein Schaffner an seiner Stelle amtete und da er auBer-
dem nicht immer zurechnungsfihig gewesen. Mit einem durch seinen
negativen Ausdruck sehr vielsagenden Wort charakterisiert Murer
Konrads Regierung : « Gieng kalt durch die Pridlatur, weder seinem
Gottshaus, noch underthanen trostlich, noch hilflich 2».

II. ABSCHNITT

St. Johanns letzte Abte,
Jakob Ziircher und Johannes Zoller

1. KAPITEL

Geistliche gegen weltliche Gewalt

Die geistliche wie die weltliche Gewalt iiber das Kloster St. Johann
lag in der Hand eines geistlichen Herrn : diese beim Abt von St. Gallen,
jene beim Bischof von Konstanz. Die Bestitigung einer Abtwahl in
St. Johann war rechtlich Sache des Di6zesanoberhauptes; an dieser
Tatsache hatte bisher niemand etwas zu dndern versucht. Da aber
Diethelm Schirmherr der weltlichen Verwaltung war, begreifen wir,
daB er damals zu einer Neuwahl seine Meinung zu sagen begehrte.
Zum ersten Mal héren wir von einer Abtwahl zu St. Johann, die soviel
Umtrieb und schlieBlich Uneinigkeit zwischen den Gewalthabern schuf.

1 Gta. W II 11, fol. 17 ; v. Arx, 111, S. 78, und Wegelin, 11, S. 121, sagen
filschlich den 1. Weinmonat.
2 Murer, XXI.



	Von den Anfängen der Reformation bis zum Tode Abt Konrad Strickers (1538) (Fortsetzung)

